


-?7.-A
cmn

GEMEINDE

GEMARKUNG

FLUR

KREIS

PROJ.-NR.

BÖBINGEN AN DER REMS

BÖBINGEN AN DER REMS

(002) OBERBÖBINGEN
OSTALBKREIS

BO 05017

LACKNER KÖDER
& PARTNER GBR

ARCHITEKEN

UND INGENIEURE

T E X T T E I L

ZUM BEBAUUNGSPLAN

„HAGENÄCKER,
4. BAUABSCHNITT"

AUSGEFERTIGT:

ANERKuANNl!' GEMEINDE BÖBINGEN, DEN

Burgermeister:

04.Juli 2006

AUFGESTELLT: MUTLANGEN, DEN 21.04.1997/01.09.1997/

06.0b.200^ p3.07r^06

PROJEKTION

REALISATION

BETREUUNG

PETER KÖDER
DIPL. IMG. (FH)

STEFAN KALMUS

DIPL. ING. (FH)

BAULEiTPLANUNG,

HOCH- UND STÄDTEBAU

ABWASSERBESEITIGUNG

UND KLÄRTECHNIK

WASSERVERSORGUNG

UND UMWELTBAU

STRASSEN- UND

BRÜCKENBAU

INGENIEURVERMESSUNG

DIE UMFASSENDE

BETREUUNG UND

BERATUNG OER

KOMMUNEN IST EIN

SPEZIELLES KONZEPT

VON UNS

UHLANDSTRASSE39

73657 MUTLANGEN

TELEFON (07171) 10447 - 0
TELEFAX (07171) 10447 - 70
E-MAIL: P0ST@LKP-1NGENIEURE.DE

VOLKSBANK

SCHWÄBISCH GMÜND
BLZ 613 901 40

KONTO 108 001 OOS



Textteil zum Bebauungsplan „Hagenäcker, 4. Bauabschnitt" Proj.-Nr.bo05017

GEMEINDE

GEMARKUNG

FLUR

KREIS

BÖBINGEN AN DER REMS

BÖBINGEN AN DER REMS

002 (OBERBÖBINGEN)

OSTALBKREIS

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer
Kraft.

Dies gilt besonders für Teile der Bebauungspläne „Schelmen-Nord", rechtsverbindlich seit 22.10.1993,
„Hagenäcker-Sportplatz", rechtsverbindlich seit 05.10.2001 und „Hagenäcker, 3. Bauabschnitt", rechtsver
bindlich seit 25.04.2003.

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND:

BauGB Das Baugesetzbuch in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBI. I Seite 2414),

die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I Seite 132),BauNVO

PlanzVOO

UVPG

LBO

die Planzeichenverordnung 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 Seite 58),

BNatSchG das Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege in der Fassung vom 04. April 2002
(BGBI. I Seite 1193),

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 05.September
2001 (BGBI. I Seite 2350),

die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995
(GBI. Seite 617),

jeweils in der derzeit gültigen Fassung.

Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind :

Der Lageplan vom 21.04.1997 / 01.09.1997 / 06.03.2006 / 03.07.2006.
Der Textteil vom 21.04.1997 / 01.09.1997 / 06.03.2006 / 03.07.2006.

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan
im Plangebiet „HAGENÄCKER, 4. BAUABSCHNITT" in Böbingen an der Rems

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:



Töxtteil zum Bebauungsplan „Hagenäcker, 4. Bauabschnitt" Proj.-Nr.bo05017

1.1

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 BauGB + BauNVO)

(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet Zulässig sind:

(§4 BauNVO) 1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stören
den Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli
che und sportliche Zwecke.

Nicht Bestandteii des Bebauungspianes sind gemäß
§ 1 Abs.6 + 9 BauNVO:

-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

-  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

- Anlagen für Ven/valtungen,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB + § 16 BauNVO)

1.2.1 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE Die Zahl der Vollgeschosse ist zwingend festgesetzt.
(§ 20 BauNVO)

1.2.2 GRUNDFLACHENZAHL

(§ 19 BauNVO)

Es gelten die im Lageplan eingetragenen Werte, soweit
sich nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen
im Hinblick auf die Grundstücksflächen im Einzelfall ein

geringeres Maß ergibt.

1.2.3 GESCHOSSFLÄCHENZAHL
(§ 20 BauNVO)

Unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung, siehe Eintrag im Lageplan.

1.3 BAUWEISE
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB
und § 22 BauNVO)

Offene Bauweise (o),
jedoch nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

Abweichende Bauweise (a),
Zulässig sind nur jeweils auf die östliche Grenze / Bau
grenze gebaute Kettenhäuser (einseitig geschlossene
Bauweise), die mit Zwischenbauten wie Garagen / Ne
bengebäude verbunden werden können.

Unterschiedliche Bauweise, siehe Eintrag im Lageplan.

1.4 UBERBAUBARE

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB + § 23 BauNVO)

1.5 STELLUNG DER BAULICHEN

ANLAGEN

(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Bau

grenzen bestimmt.

Die Hauptfirst- bzw. Traufrichtungen und Längsseiten der
Gebäude sind aus städtebaulichen Gründen teilweise

festgesetzt (siehe Eintrag im Lageplan).
Auf Grundstücken mit Festsetzung sind die Gebäude
parallel zu den im Lageplan eingetragenen Richtungs
pfeilen zu stellen. Quergiebel sind zulässig, sofern die
Hauptfirstrichtung eingehalten wird.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.11

1.12

1.13

FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND
STELLPLÄTZE
(§9Abs.1 Nr4 BauGB)

ZAHL DER WOHNUNGEN

(§9Abs.1 Nr.6 BauGB)

VERKEHRSFLÄCHEN UND

VERKEHRSFLÄCHEN MIT
BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

{§9Abs.1 Nr.11 BauGB)

FÜHRUNG VON

VERSORGUNGSLEITUNGEN

(§9Abs.1 Nr.13 BauGB)

1.10 GRÜNFLÄCHEN

(§9Abs.1 Nr.15 BauGB)

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN
FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
(§9Abs.1 Nr.16 BauGB)

LEITUNGSRECHTE

(§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

LÄRMSCHUTZ

(§9Abs.1 Nr.24 BauGB)

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind bis
zur rückwärtigen Baugrenze allgemein zulässig. Bei einer
Stellung parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche ist ein
Abstand von mind. 1,50 m ansonsten von mind. 5,00 m
einzuhalten, (siehe Systemskizze).

ohnhaus

GEHWEG

STRASSE

Die Zahl der Wohnungen ist auf max. 3 Wohneinheiten
pro Einzelhaus bzw. auf max. 2 Wohneinheiten pro Dop
pelhaushälfte oder Kettenhaus beschränkt.

Fahrbahn, Gehweg, Feldweg,
Mischverkehrsfläche, Fußweg
Grünflächen als Bestandteil von Verkehrsanlagen I.S. von
§ 127Abs.2 Nr.4 BauGB.

Versorgungsleitungen für Niederspannung, Fernmelde
dienste usw. sind nur in unterirdischer Bauweise zulässig.

Öffentliche / Private Grünfläche
-Ausgleichsfläche Ortsrandeingrünung-
Die im Lageplan dargestellten Grünflächen sind Bestand
teil einer Ökologischen Ausgleichsmaßnahme und sind
entsprechend dem eingetragenen Pflanzgebot 2 zur land
schaftlichen Einbindung des Baugebietes als Streuobst
wiese zu entwickeln und dauerhaft zu gestalten. Die Wie
senflächen sind extensiv zu bewirtschaften (keine Dün
gung, 2-malige Mahd pro Jahr nach dem 1.7).

Oberflächenwassergraben zur Ableitung des anfallenden
Oberflächenwassers.

LR2- Leitungsrecht 2:
Leitungsrecht für Oberflächenwassergräben einschließ
lich Betretungsrecht zur Pflege der Gräben sowie das
Recht der Gemeinde, Oberflächenwasser von anderen
Grundstücken auf und über diese Flächen zu leiten und
die Gräben zum Zweck der Überprüfung zu betreten.

Auf den hierdurch belasteten Flächen sind Einrichtungen,
Anlagen und Nutzungen aller Art, die den Bestand oder
Betrieb beeinträchtigen, nicht zulässig.

Innerhalb der mit L3 bezeichneten Grundstücke sind
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäuden

notwendig.
Dabei ergeben sich für Aufenthaltsräume folgende Anfor
derungen an das Schalldämm-Maß der Außenfassade
(Wand und Fenster):



fextteil zum Bebauungsplan „Hagenäcker, 4. Bauabschnitt" Proj.-Nr.bo05017

Bezeich

nung
erforderlich

EG und OGj

Norden

es Schalld«

'DG fürWa

Fass

Westen

imm-Maß Rw
nd und Fenst

aden

Süden

für das

er

Osten

L3 24 dB *) 24 dB *)

*) ... Bereich des Schalldämm-Maßes nach
der VDI 2719 liegt zwischen Rw = 20 - 24 dB

***).. keine Anforderung an das Schalldämm-Maß der Fassade, da
der zulässige Immissionsrichtwert für ein /allgemeines Wohn
gebiet" eingehalten wird.

1.14 PFLANZGEBOTE

(§9Abs.1 Nr.25a BauGB)

Weitere Hinweise dazu:

Die in der Tabelle genannten resultierenden Schalldämm-Maße für die
Außenbauteile an den Wohnhäusern werden nur erforderlich, sofern
an den betreffenden Fassadenseiten Aufenthaltsräume geplant sind.
Bei Schlafräumen wäre dann zum Zwecke einer ausreichenden Belüf

tung der Einbau von Lüftungseinrichtungen (z. B. Schalldämmlüfter o.
ä.) bei der Planung zu berücksichtigen. Nach der VDI 2719 kann für
Räume, die nicht zum Schlafen genutzt werden, zur Lüftung die Stoß
lüftung verwendet werden. Der Einbau von Lüftungseinrichtungen wäre
dann für diese Räume nicht erforderlich. EG und OG/DG werden

wegen geringer Lärmpegeldifferenz gleich bewertet.

Falls in diesen Bereichen Räume mit einer untergeordneten Nutzung
(Küche, Bad o. ä.) geplant sind, ergeben sich für diese Räume keine
Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß.

Zusatzeinrichtungen von Fenstern (z. B. Rolladenkästen, Lüftungsein
richtungen) dürfen die in der Tabelle genannten Anforderungen an die
Außenwand nicht verschlechtern.

Siehe auch das in Anlage 2 beigefügte Gutachten!

Um das geforderte Maß an ökologischen und grüngestal
terischen Funktionen zu sichern, wird die Durchführung
folgender Maßnahmen des Gesamtkonzepts „Bebau
ungsplan Hagenäcker" vorgeschrieben:

Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes
(WA) muss pro 200 m^ Grundstücksfläche ein hochstäm
miger Obst- oder Laubbaum angepflanzt werden, davon
mindestens ein mittet- bis großt^roniger Laubbaum im
Vorgartenbereich zur öffentlichen Verkehrsfläche hin.
Dabei sind Bäume der Pflanzliste 1 oder 2 zu verwenden.

Das PfJanzgebot 2 (PFG 2) ist zur Ortsrandbegrünung als
Streuobstwiese zu entwickeln. Dabei ist gemäß dem
schematischen Eintrag im Lageplan jeweils ein Obst
baum-Hochstamm der Pflanzliste 1 anzupflanzen. Im
Bereich des festgesetzten Wassergrabens sind zusätzlich
pro 10 lfdm Wassergraben gruppenweise 5 Gehölze der
Pflanzliste 3 anzupflanzen

Das Pfianzgebot 5 (PFG 5) ist zur landschaftlichen Ein
bindung des Baugebietes als Streuobstwiese gemäß
Pflanzgebot 2 (PFG 2) oder als lockere Anpflanzung mit
einheimischen Baum- und Gehölzgruppen zu entwickeln
und dauerhaft zu gestalten. Dabei sind pro angefangene
20 lfdm Pflanzgebot mindestens ein Laubbaum sowie 10
Gehölze der Pflanzliste 2 gruppenweise anzupflanzen, so
dass mindestens 50% der Pflanzgebotsfläche überdeckt
sind.

Nicht heimische Nadelgehölze und Koniferen wie Thuja
usw. sind nicht zulässig.
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1.15

1.16

1.17

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN,
ABGRABUNGEN UND STÜTZMAU
ERN (BEI STRASSEN)
(§9Abs.1 Nr.26 BauGB)

HÖHENLAGE DER BAUL. ANLAGEN
(§ 9 Abs.2 BauGB in Verbindung mit
§16Abs.3 BauNVO)

NEBENANLAGEN

(§ 14Abs.1 BauNVO)

Die für die Herstellung der Verkehrsflächen erforderli
chen Böschungen sind auf den angrenzenden Grundstü
cken zu dulden (steilste Neigung 1 : 2).
Hinterbeton der Grenzbauteile, Fundamente, Lichtmas
ten sowie Verkehrs- und Hinweisschilder sind auf den

angrenzenden Grundstücken zu dulden.
Böschungen unter 50 cm Höhe sind im Lageplan meist
nicht dargestellt.

Die Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude
ist gemäß dem Einschrieb im Lageplan zwingend mit
einer maximalen Abweichung von +/- 20 cm festgesetzt.

Nebenanlagen, soweit Gebäude, sind nur in den über
baubaren Grundstücksflächen zugelassen.
Je Grundstück ist eine Einrichtung, die dem Nutzungs
zweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke
oder dem Baugebiet selbst dient, zulässig. Die Größe
dieser Einrichtung darf max. 20 m^ betragen.

2, ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

2.1.1 FASSADEN Geschlossene F

(§ 74 LBO)

(§74 Abs. 1 Nr.1 LBO)

2.1.2 DACHER

assadenflächen über 20 Größe sind

dauerhaft mit Kletterpflanzen der Pflanzliste 4 zu begrü
nen.

Dachform und Dachneigung (DN)
Bei den Hauptgebäuden sind Sattel-, Walm-, Zelt- und
Pultdächer zulässig.
Dachneigung siehe Eintrag im Lageplan.
Ausnahmsweise können im Zusammenhang mit Festset
zung 2.2 flach geneigte Pult- und Zeltdächer bis 15° DN
oder gegeneinander versetzte Pultdächer mit unter
schiedlicher DN 25-45° / bis 15° zugelassen werden.

Bei Doppelhäusern ist die Dachneigung, -form und -
deckung einheitlich zu gestalten.
Freigestellte, auf verschiedenen Grundstücken stehende,
aneinander gebaute Garagen müssen bei geneigten
Dächern die gleiche Dachform und Dachneigung haben.

Dachform

Dachdeckung:

Die Farbe der Dachdeckung ist frei wählbar.

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 10° Dachnei
gung sind grundsätzlich extensiv zu begrünen.

Flächige Verglasungen der Dachhaut zur Gewinnung
von Solarenergie sind wie auch Solarkollektoren als
Dachdeckungsmaterial zulässig.

Dachaufbauten:

Sind nur bei einer Dachneigung ab 30° zulässig

Die Dacheindeckung muss in Material und Farbe dem
Hauptdach entsprechen. Ausnahmen können für Blech
deckungen zugelassen werden.
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2.2 GEBÄUDEHÖHEN

(§74Abs.1 Nr.1 LBO)

Die Gesamtlänge darf höchstens 60% der entsprechen
den Gebäudelänge betragen.

Folgende Abstände sind einzuhalten:

- von der Giebelwand mind. 2,00m,

-vom First mind. 1,00m,

- zwischen den Aufbauten mind. 1,50m.

Die Trauf- und Firsthöhen der Gebäude sind unterschied

lich als Höchstgrenze über Erdgeschossfußbodenhöhe
(EFH) festgesetzt.

Die Traufhöhe wird gemessen ab OK-Rohfußboden EG
bis zum Schnittpunkt der Außenfläche Außenwand mit
der OK-Dachhaut.

Die Firsthöhe wird gemessen ab OK-Rohfußboden EG bis
zum höchsten Punkt des Gebäudes.

Zulässig sind:
Bei 1- bis 2-geschossiger Bebauung
(als Höchstgrenze):

maximale Traufhöhe (TM max.) 4,30 m,
maximale Firsthöhe (FH max.) 8,50 m.
Ausnahmsweise darf die zulässige Traufhöhe im Zu
sammenhang mit der Verwendung flach geneigter
Pult- oder Zeltdächer bis 15° DN entsprechend 2.1.2
ausnahmsweise überschritten werden, wenn als ma
ximale Firsthöhe 7,50 m eingehalten wird.

Bei zwingend 2-geschossiger Bebauung (Kettenhausbe-
bauung):

Mindest- Traufhöhe (TH min) 5,00 m,
maximale Traufhöhe (TH max.) 6,00 m,
maximale Firsthöhe (FH) 10,00 m.

Die Traufhöhe darf auf max. 40 % der Hauslänge (Rück-
sprünge u.ä.) überschritten werden.

Zulässig bei
1- bis 2-geschossiger Bebauung

Zulässige Trauf- und Firsthöhen siehe untenstehende
Skizzen.

OK Dachhaut

OK-Gelände

Ausnahmsweise zulässig bei

1- bis 2-geschossiger Bebauung
(Pultdächer)

4,30

OK-Rohfußboden EG

OK-First

OG

\

7,50

OK-Rohfußboden EGEG

OK-Gelände
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oder

1- bis 2-geschossiger Bebauung
(gegeneinander versetzte Pultdächer
mit unterschiedlicher Traufhöhe

und Dachneigung)

Zulässig bei
zwingend 2-geschossiger Bebauung

max.8,50

OK-Gelände

7,50

OK-Rohfußboden EG

First

V,

max. 10.00 m .  .--f' /̂
 DG

OK Dachhaut

min. 5.50 m

max. 6.00 m

OG

"cr ■ ! ! EG

OK-Rohfußboden EG OK-Rohfußboden EG

2.3 GESTALTUNG VON STELLPLÄTZEN, Um eine Flächenversiegelung zu vermeiden, müssen pri-
TIEFGARAGEN UND ZUFAHRTEN

2.4

(§74 Abs. 1 Nr.3 LBO)

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN

FLÄCHEN DER GRUNDSTÜCKE
(§74 Abs. 1 Nr.3 LBO)

2.5 WASSERVERSORGUNGS- UND

ENTSORGUNGSANLAGEN

(§ 74 Abs.3 Nr.2 LBO)

vate Verkehrs-, Park- und Hofflächen wasserdurchlässig
(z.B. weitfugig verlegtes Pflaster, Rasengittersteine, was
sergebundene Wegedecke) hergestellt werden.

Aufschüttungen und Abgrabungen:
sind nur bis zu 1,20 m Höhe, bezogen auf das natürliche
Gelände, zulässig, sofern sie die Standfestigkeit des Ge
ländes nicht beeinträchtigen.
Abgrabungen zur Freilegung des UG's sind unzulässig.

Stützmauern:

sind an den Grenzen zum Außenbereich unzulässig.
Zu den Nachbargrundstücken sind Stützmauern bis max.
1,00 m Höhe zulässig.

Einfriedigungen
sind entlang den öffentlichen Straßen und dem daran an
schließenden Vorgartenbereich nur als Hecken aus ein
heimischen Laubgehölzen, Holzzäunen und Mauern bis zu
einer Höhe von 0,80 m zulässig.

Von den nördlichen und östlichen Randgrundstücken ist
das Dachflächenwasser direkt in den im Bereich der priva
ten / öffentlichen Grünfläche herzustellenden Oberflächen

wassergraben einzuleiten.
Ansonsten ist zur Regenrückhaltung von unbegrünten Dä
chern ein Pufferbehälter mit 2 m^ Volumen je 100 m^ ange
schlossener Dachfläche herzustellen. Dieser Pufferbehäl
ter muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s /
100 m^ Dachfläche haben.
Es wird empfohlen, einen Behälter herzustellen, der zu
sätzlich zu dem erforderlichen Pufferraum noch ein gleich
großes Speichervolumen aufweist. Das gespeicherte Was
ser kann zu Gießzwecken bzw. für Reinigungsarbeiten
verwendet werden. Die Verwendung dieses Wassers im
Haushalt und zur WC-Spülung etc. bedarf einer besonde
ren Genehmigung.
Bei der Speicherung und Verwendung als Brauchwasser
sind die Vorschriften der Trinkwasserverordnung sowie der
DIN 1988 (Teil IV), DIN 1989 (Teil 1) und DIN 2001 zu

8
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2.6 STELLPLATZVERPFLICHTUNG

(§ 74 Abs.2 LBO)

beachten.

Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegetati
onsschicht mit einer Gesamtdicke von > 15 cm (mind. ex
tensive Dachbegrünung) braucht anteilig kein Puffervolu
men nachgewiesen werden.

Hausdrainagen sind (nicht Dachrinnen und Zisternenüber
lauf) direkt an der im Kanalgraben mitverlegten Sickerlei
tung anzuschließen.

Es sind pro Wohnung 1,5 Stellplätze zu erstellen. Bei der
Berechnung sich ergebende halbe Stellplätze sind stets
aufzurunden.

3, PFLANZLISTEN

Es wird darauf hingewiesen,
dass gemäß § 44 NatSchG
bei Anpflanzungen und An
saaten möglichst nur Pflanz-
und Saatgut zu ven/venden
ist, das von Mutterpflanzen
aus dem regionalen Her
kunftsgebiet „Süddeutsches
Hügel- und Bergland" stammt.

Pflanzliste 1

Obstbäume: Boscop, Bonapfel, Brettacher, Gewürzluicken, Haux-Apfel,
Schweizer Wasserbirne, Kirchensaller Mostbirne.
Laubbäume: Eiche, Feldahorn, Hainbuche, Speierling, Eberesche.
Alternativ können auch andere einheimische Obst- und Laubbäume

verwendet werden.

Pflanzliste 2

Bäume:

Bergahom
Spitzahorn
Hainbuche

Stieleiche

Winterlinde

Haselnuß

Vogelkirsche
Feldahorn

(Laubgehölze)

Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Carpinus betulus

Quercus robur

Tilia cordata

Corylus avellana
Prunus avium

Acer campestre
Obstbäume mit Hochstamm gemäß Pflanzliste 1

Sträucher:

Haselnuß

Heckenrose

Salweide

Holunder

Heckenkirsche

Weißdorn

Schlehe

Hartriegel
Schneeball

Pfaffenhütchen

Corylus avellana
Rosa canina

Salix caprea
Sambucus nigra
Lonicera xylosteum
Crataegus laevigata
Prunus spinosa
Cornus sanguinea
Vibumum lantana

Euonymus europaeus

Pflanzliste 3 (Laubgehölze entlang Wassergräben)
Bäume:

Acer campestreFeldahorn

Hainbuche

Schwarzerle

Esche

Walnuß

Vogelkirsche
Stieleiche

Weißweide

Carpinus betulus
AInus glutinosa
Fraxinus excelsior

Juglans regia, veredelt
Prunus avium

Quercus robur

Salix alba

Obstbäume mit Hochstamm gemäß Pflanzliste 1

Sträucher:

Bluthartriegel
Hasel

Pfaffenhütchen

Heckenkirsche

Mandelweide

Purpurweide
Korbweide

Holunder

Wasserschneeball

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Salix triandra

Salix purpurea
Salix viminalis

Sambucus nigra
Vibumum opulus
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Pflanzliste 4 (Kletterpflanzen)
Efeu, Gewöhnliche Waldrebe, Waldgeißblatt, Schlingenknötereich, Hop
fen, Echte Zaunwinde, Acken/vinde, Kletterrose, Brombeeren.

4, HINWEISE

4.1 Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Festsetzungen 1.10 und 1.14 sowie der örtlichen Bauvor
schriften 2.3 und 2.4 ist den Bauvorlagen ein detaillierter Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan im
Sinne von § 52 Abs.1 LBO beizufügen.

4.2 Funde

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzüg
lich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern die
Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart-Referat Denkmalpflege- mit einer
Verkürzung der Frist nicht einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei
ten nach § 27 DSchG wird verwiesen.

4.3 Altlasten / Altablagerungen
Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwas
sers mit umweltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführungen von Bauvorhaben bekannt werden,
ist das Landratsamt als Wasser-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehörde zu informieren. Der belastete
Boden ist von einer von dort genannten Stelle zu entsorgen.

4.4 Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und schonenden Um
gang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.
Die Hinweise gemäß Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg: „Erhaltung fruchtbaren
und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen" sind zu beachten.

4.5 Drainagen
Sollten bei der Baumaßnahme Drainhauptsammler freigelegt und unterbrochen werden, sind diese
wieder zu schließen oder über andere Oberflächenentwässerungseinrichtungen abzuführen.

4.6 Grundwasser

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur
Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen; sowie das Landratsamt als untere Wasserbe
hörde zu benachrichtigen.

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreile-
gungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt vor Ausführung anzuzeigen.
Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer ist unzuläs
sig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf immer der behördlichen Zu
stimmung.

4.7 Oberfiächenwasser

Das Baugebiet liegt an einem leicht geneigten Hang. Bei Starkregen und Schneeschmelze mit gefro
renem Boden kann Hochwasser bzw. Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und von den Außen
flächen in Unterliegergrundstücke bzw. in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchtigungen der UG-
Räume weitestgehend zu verhindern, sollten Lichtschächte, Hofflächen und Kellerabgänge entspre
chend überflutungssicher angelegt werden.

4.8 Garagen
Garagen sind in der Regel in das Hauptgebäude einzubeziehen bzw. als organischen Bestandteil des
Hauptgebäudes vorzusehen. Sofern Garagen nicht in das Hauptgebäude mit einbezogen werden,
sollten diese und die Stellplätze unmittelbar im Bereich der Zufahrt angelegt werden, so daß das
Wohnen und Schlafen nicht gestört wird.

4.9 Durchgrünung des Baugebiets
Wünschenswert ist eine Durchgrünung, die auf Grundstücksgrenzen keinen Einfluß nimmt. Werden
aber Grundstücke abgetrennt, sollte einer Hecke ohne Zaun Vorrang gegeben werden. Bei Grund
stücksabtrennungen mittels engmaschigen Zäunen sollte eine Bodenfreiheit von ca. mind. 25 cm ge
geben sein. Abgrenzungen aus glatten Mauern oder Betonteilen sollten vermieden und durch Tro
ckenmauern ersetzt werden.
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5. ANLAGEN

Anlage 1 Begründung zum Bebauungsplan
gefertigt: Lackner, Köder & Partner GbR,

73557 Mutlangen

Anlage 2 Schalltechnlsche Untersuchung
gefertigt: Fa. DEKRA Umwelt GmbH

Handwerkstr.15

70565 Stuttgart

vom 21.04.1997/01.09.1997/

06.03.2006/03.07.2006

vom 14.03.1997

7. VERFAHRENSVERWIERKE

1. Aufstellungsbeschluß {§ 2 Abs. 1 BauGB)

2. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 (§ 2 BauGB)

3. Vorgezogene Bürgerbeteiligung (§ 3 BauGB)

4. Auslegungsbeschluß (§ 3 BauGB)

5. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 4 (§ 3 BauGB)

6. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes (§ 3 BauGB) vom 20.03.2006

Wiederholung der öffentlichen Auslegung

7. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 7 (§ 3 BauGB)

8. Erneute Öffentliche Auslegung des Planentwurfes vom 22.05.2006
(§ 3 BauGB)

9. Satzungsbeschluß {§ 10 BauGB)

10. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs.3 BauGB durch
ortsübliche Bekanntmachung der Satzung

vom

am

am

vom

am

bis

vom

bis

vom

vom

06.03.1995

20.12.1996

23.12.1996

06.03.2006

10.03.2006

20.04.2006

12.05.2006

22.06.2006

03.07.2006

Für den Bebauungsplan:

Gemeindeverwaltung
Böbingen, den ..^.^.^.,....4.;.,;.^ £01

Planbearbeiter

Mutlangen, den 21.04.1997 / 01.09.1997 /
06.03.2006/03.07.2006

Bürgermeister Stempfle

LACKNER • KÖDER & PARTNER GBR
UHLANDSTRASSE39 73557MUT1ANGEN

TELEFON 07171/10447-0 TH£FAX 07171/10447-70

Unterschrift

Ausgefertigt:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch Z
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Beschluss des Gemeinderates vom •

hnun

in

stimmt und die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Gemeindeverwaltung Böbingen, den ^ * 2006

Bürgermeister Stempfle

11


	Boeb_Hagenaecker4BA_bplan
	Boeb_Hagenaecker4BA_bplan_2

